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90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997 §24 Abs4 idF 2002/I/081;

Rechtssatz

Nach § 24 Abs. 4 FSG 1997 idF der 5. Führerscheingesetznovelle ist die Behörde bei Bedenken, ob die Voraussetzung

der gesundheitlichen Eignung noch gegeben ist, nur ermächtigt, eine bescheidmäßige Au:orderung zu erlassen, der

Betre:ende möge sich ärztlich untersuchen lassen oder die zur Erstattung des amtsärztlichen Gutachtens

erforderlichen Befunde (diese wären im Au:orderungsbescheid im Einzelnen anzuführen) zu erbringen. Nur ein

derartiger Bescheid wäre eine taugliche Grundlage für eine sogenannte "Formalentziehung" nach § 24 Abs. 4 letzter

Satz FSG 1997. Ein Au:orderungsbescheid ist nur dann zulässig, wenn im Zeitpunkt seiner Erlassung (im Falle einer

Berufungsentscheidung im Zeitpunkt der Erlassung des Berufungsbescheides) von Seiten der Behörde (nach wie vor)

begründete Bedenken in der Richtung bestehen, dass der Inhaber der Lenkberechtigung die gesundheitliche Eignung

zum Lenken von Kraftfahrzeugen derjenigen Klassen, die von seiner Lenkberechtigung erfasst werden, nicht mehr

besitzt, und ein aktuelles amtsärztliches Gutachten ohne eine neuerliche Untersuchung des Betre:enden oder ohne

neue Befunde nicht erstellt werden kann. Hierbei geht es zwar noch nicht darum, konkrete Umstände zu ermitteln, aus

denen bereits mit Sicherheit auf das Fehlen einer Erteilungsvoraussetzung geschlossen werden kann, es müssen aber

genügend begründete Bedenken in dieser Richtung bestehen, die die Prüfung des Vorliegens solcher Umstände

geboten erscheinen lassen. Derartige Bedenken sind in einem Au:orderungsbescheid nachvollziehbar darzulegen

(Hinweis E 13. August 2003, 2002/11/0103).
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